
  
Satzung  

über den Ausschluss von Abwasser aus der Abwasserbeseitigungspflicht  
in der Landeshauptstadt Magdeburg (Ausschlusssatzung Abwasser) 

 
 
Auf der Grundlage des § 151 Abs. 5 des Wassergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (WG-LSA) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2006 (GVBl. LSA; S. 248) in Verbindung mit § 
6 Abs. 1 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt (GO-LSA) vom 05. Oktober 2003 
(GVBl. LSA; S. 568), zuletzt geändert durch Art. 3 des Begleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform 
vom 14. Februar 2008 (GVBl. LSA; S. 40) hat der Stadtrat der Landeshauptstadt Magdeburg in 
seiner Sitzung vom                         folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
(1) Die Landeshauptstadt Magdeburg obliegt die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in 

ihrem Stadtgebiet. Zur Erfüllung dieser Abwasserbeseitigungspflicht bedient sie sich gemäß § 
151 Abs. 9 WG LSA der Abwassergesellschaft Magdeburg mbH. 

 
(2) Die Landeshauptstadt Magdeburg ist berechtigt, nach Maßgabe des § 151 Abs. 5 WG LSA 

auf der Grundlage ihres genehmigten Abwasserbeseitigungskonzeptes durch Satzung Abwas-
ser aus ihrer Beseitigungspflicht ganz oder teilweise auszuschließen, wenn  
 
1. das Abwasser wegen seiner Art und Menge nicht zusammen mit dem in Haushaltungen 

anfallenden Abwasser beseitigt werden kann, 
2. eine Übernahme des Abwassers wegen technischer Schwierigkeiten, wegen des unverhält-

nismäßig hohen Aufwandes oder aufgrund der Siedlungsstruktur nicht angezeigt ist oder  
3. dies aus anderen Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses geboten ist und eine 

gesonderte Beseitigung des Abwassers das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt.  
 

Bestandteil des Abwasserbeseitigungskonzeptes sind die Grundstücke, von denen Abwas-
ser mittelfristig durch Kleinkläranlagen beseitigt wird oder aus sonstigen Gründen aus der 
Abwasserbeseitigungspflicht ausgeschlossen wird.  

 
(3) Durch diese Satzung wird festgelegt, für welche Grundstücke die Landeshauptstadt Magde-

burg Abwasser aus ihrer Beseitigungspflicht ganz oder teilweise ausschließt.  
 
(4) Der Ausschluss aus der Abwasserbeseitigungspflicht umfasst das Reinigen von Abwasser in 

Kleinkläranlagen, Pflanzenbeeten und ähnlichen Anlagen sowie Anlagen, in denen Stoffe, die 
nicht den Inhaltsstoffen des kommunalen Abwassers entsprechen, behandelt oder entfernt 
werden.  

 
(5) Die Aufgabe zur Übernahme und Beseitigung des in Absetz- und Ausfaulgruben gesammel-

ten Schlamms und des in abflusslosen Sammelgruben gesammelten Abwassers kann nicht 
ausgeschlossen werden. 
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§ 2  
Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht für Teile des Entsorgungsgebietes 

 
(1) Die in der Anlage 1 zu dieser Satzung aufgeführten Grundstücke sind von der 

Abwasserbeseitigungspflicht der Landeshauptstadt Magdeburg ausgenommen. Bei Einleitung 
in einen Bürgermeisterkanal umfasst der Ausschluss von der Abwasserbeseitigungspflicht nur 
die Abwasserbehandlung. Der Ausschluss bezieht sich nicht auf die Übernahme und Beseiti-
gung in Absetz- und Ausfaulgruben anfallenden Schlamms. 

 
(2) Die in der Anlage 2 zu dieser Satzung aufgeführten Grundstücke, die bis zum 31.12.2016 an 

die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen werden sollen, werden bis zur 
Möglichkeit eines zentralen, leitungsgebundenen Anschlusses von der Abwasserbeseiti-
gungspflicht ausgenommen. Abs. 1 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.  

 
(3) Ergeben sich aus den Anlagen widersprüchliche Angaben zur Grundstückslage ist die Angabe 

des Flurstücks maßgebend.   
 
(4) Mit dem Ausschluss der Abwasserbeseitigungspflicht ist im Umfange des Ausschlusses derje-

nige zur Beseitigung des Abwassers verpflichtet, bei dem es anfällt.    
 
 

§ 3  
Begründung und Aufhebung des Ausschlusses 

 
(1) Die Landeshauptstadt Magdeburg kann durch Änderung dieser Satzung den Ausschluss von 

Grundstücken aus der Abwasserbeseitigungspflicht wieder aufheben bzw. begründen.  
 
(2) Liegt ein Grundstück, dessen Abwasserbeseitigung über eine Kleinkläranlage erfolgt, in ei-

nem Gebiet, für das das Abwasserbeseitigungskonzept der Landeshauptstadt Magdeburg den 
Anschluss an eine öffentliche zentrale und leitungsgebundene Schmutzwasserbeseitigungs-
anlage bis zum 31.12.2016 nicht vorsieht, so ist die Landeshauptstadt Magdeburg gehindert, 
vor Ablauf von 15 Jahren gerechnet ab dem Datum der Genehmigung des Abwasserbeseiti-
gungskonzeptes, den Anschluss des Grundstückes an eine öffentliche zentrale leitungsgebun-
dene Schmutzwasserbeseitigungsanlage und deren Benutzung vorzuschreiben. Einen darüber 
hinausgehenden Bestandsschutz gewährt diese Satzung nicht.   

 
 

§ 4  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
Anlagen 




